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Informationen zur Befähigung für IGF-Schiffe

Dienst auf Schiffen, die dem IGF-
Code unterliegen (IGF-Schiffe)
Seit dem 1. Januar 2017 gibt es gemäß Regel V/3 
der Anlage zum STCW-Übereinkommen Befähi-
gungsnachweise für den Dienst auf Schiffen, die 
Gase oder andere Treibstoffe mit niedrigem 
Flammpunkt verwenden.

Diese Befähigungsnachweise benötigen alle See-
leute, die während ihres Dienstes auf Schiffen, die 
dem IGF-Code unterliegen (IGF-Schiffen) Aufga-
ben im Zusammenhang mit diesen Treibstoffen 
wahrnehmen.

Die Befähigungsnachweise werden befristet er-
teilt, wobei die Gültigkeit nur dann bestehen 
bleibt, wenn nach spätestens fünf Jahren der 
Fortbestand nachgewiesen wird.

Grundausbildung 
Die Grundausbildung müssen Seeleute nachwei-
sen, die Sicherheitsaufgaben im Zusammenhang 
mit dem sorgfältigen Umgang mit und der Ver-
wendung von Kraftstoffen wahrnehmen oder ver-
antwortlich sind für diesbezügliche Notfallmaß-
nahmen an Bord von IGF-Schiffen. 

Zur Grundausbildung gehört auch das praktische 
Brandbekämpfungsmodul, welches dem aus der 
Tankerausbildung entspricht.

Soweit das praktische Brandbekämpfungsmodul 
nicht im Lehrgang Grundausbildung enthalten ist, 
muss die Teilnahme an einem vom BSH zugelas-
senen Brandbekämpfungsmodul nachgewiesen 
werden.

Fortbildung 
Kapitäne, technische Offiziere und alle sonstigen 
Besatzungsmitglieder mit unmittelbarer Verant-
wortung für den sorgfältigen Umgang mit und die 
Verwendung von Kraftstoffen und Kraftstoffsyste-
men auf IGF-Schiffen (Wartung und Instandset-
zung) müssen den Nachweis über die Fortbildung 
erbringen. 

Regel-Ausbildungsgang

Praktisches 
Brandbekämpfungsmodul

wenn nicht in der Grund ausbildung enthalten


Grundausbildung 

Lehrgang


Befähigungsnachweis

– Grundausbildung –

Eingangsvoraussetzung für die Fortbildung


Fortbildung 

Lehrgang


Anerkannte Seefahrtzeit 

(vor oder nach dem 
 Fortbildungslehrgang)

mindestens ein Monat im Verlauf der voran-
gegangenen fünf Jahre mit Nachweis von 

drei Bunkervorgängen, wobei bis zu zwei im 
Rahmen der Fortbildung an einem Simulator 

erfolgen können


Befähigungsnachweis

– Fortbildung –

Bitte beachten Sie, dass die Seefahrtzeit samt 
Bunkervorgängen auf Schiffen, die dem IGF-
Code unterliegen nur anerkannt wird, wenn diese 
mit gültigem Befähigungsnachweis IGF-Grund-
ausbildung erfolgte. 
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Abgeschwächte Ausbildungsan-
forderungen
Grundausbildung

• Inhaber eines gültigen deutschen Befähi-
gungsnachweises für den Dienst auf Flüssig-
gastankschiffen erfüllen bereits die Anforde-
rungen an eine Grundausbildung für den Dienst 
auf IGF-Schiffen. Auf Antrag und bei Erfüllung 
aller sonstigen Voraussetzungen kann der Be-
fähigungsnachweis IGF-Grundausbildung er-
teilt werden.

• Inhaber eines Befähigungsnachweises für den 
Dienst auf Öl- und Chemikalientankschiffen 
 haben bereits die Teilnahme am praktischen 
Brandbekämpfungsmodul nachgewiesen und 
müssen folglich nur noch den IGF-Anteil der 
Lehrgänge (Grundausbildung/Fortbildung) ab-
solvieren. 

Fortbildung

• Inhaber eines gültigen deutschen Befähi-
gungsnachweises über eine Fortbildung für 
den Dienst auf Flüssiggastankschiffen müssen 
keinen Lehrgang IGF-Fortbildung besuchen, 
vorausgesetzt folgenden Nachweise werden 
erbracht:

 − gültigen deutschen Befähigungsnachweis 
Dienst auf Flüssiggastankschiffen (Fortbil-
dung) zusammen mit einer Bestätigung 

von Reederei oder Kapitän über die Teil-
nahme an mindestens drei Bunkervorgänge 
im Verlauf der vorangegangenen fünf Jahre 
an Bord von Schiffen, die dem IGF-Code 
unterliegen,
oder

 − zusammen mit einer Bestätigung von Ree-
derei oder Kapitän über die Teilnahme an 
mindestens drei Ladevorgängen an Bord 
eines Flüssiggastankers
sowie 

 − Nachweis über eine Seefahrtzeit von drei 
Monaten innerhalb der letzten fünf Jahre an 
Bord von
 · Schiffen, die dem IGF-Code unterliegen;
 · Tankschiffen, die Kraftstoffe gemäß des 
IGF-Codes als Ladung transportieren;

 · Schiffen, die Gase oder Kraftstoffe mit 
niedrigem Flammpunkt als Kraftstoff ver-
wenden.

• Auf Antrag und bei Erfüllung aller sonstigen 
Voraussetzungen kann der Befähigungsnach-
weis IGF-Fortbildung erteilt werden.

Anträge 
Die Voraussetzungen für den Erwerb von Befähi-
gungsnachweisen für den Dienst auf IGF-Schiffen 
entnehmen Sie bitte den Anträgen auf   
www.deutsche-flagge.de.
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